
Planerische Festsetzungen 
 

  = Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
   bzw. für einen Teil des Innenbereiches 

 

 

  = vorgeschriebene Firstrichtung 

 

 

-----------AW ---------  = Entsorgungsleitungen (Schmutzwasserkanal) 

- - - - - - -RW - - - - - -  = Entsorgungsleitungen (Regenwasserkanal) 

-----------TW ----------  = Versorgungsleitungen (Wasserleitung) 

 

   

  = zu bepflanzende Grundstücksfläche 

   auf Privatgrund (Hecke: siehe empfohlene 

   Bäume und Hecken) 

 

Empfohlene Bäume und Sträucher für Pflanzung: 
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Anlage zur 
Einbeziehungssatzung 
„Hohenhäusling – Ost“ 

gem. § 34 Abs. 4 BauGB 
für den Ortsteil Hohenhäusling 

der Gemeinde Stadelhofen 
 

für Teilflächen aus den Grundstücke mit den Flur Nrn. 12/1 und 10 der 
Gemarkung Hohenhäusling 
 
Einverständnis der Beteiligten: 
 

__________________________________ 
Flur Nr. 12/1, 1400 – Lindner Wolfgang 

 

__________________________________ 
Flur Nr. 10 – Stadter Reinhold 

 

 

__________________________________ 
Flur Nr. Teilfläche aus 12/1 und 10 

Stadter Johannes und Söllner Christina 

 

 

 

Entwurf aufgestellt, den 11.12.2018 
Geändert/ergänzt, den 15.03.2019 
 
Gemeinde Stadelhofen 
        Siegel 
 
____________________________________________ 
1. Bürgermeister  
 

VERFAHREN (vereinfachtes Verfahren) 
 
1. Öffentlichkeitsbeteiligung:  Den betroffenen Bürgern wurde gem. § 34 Abs. 6 
     Satz 1 BauGB i.V. mit § 13 Abs. 2 Ziff. 2 BauGB 
     in der Zeit vom   21.01.2019  bis   22.02.2019 
     Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
      
      
 
 
2. Behördenbeteiligung:  Den berührten Behörden und Trägern öffentlicher 
     Belange wurde gem. § 34 Abs. 6 Satz 1 BauGB  
     i.V.m. § 13 Abs. 2 Ziff. 3 BauGB 
     in der Zeit vom   08.01.2019  bis   22.02.2019  
     Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
 
      
 
 
3. Satzung:     Die Gemeinde Stadelhofen hat mit Beschluss des 
     Gemeinderates vom   25.04.2019  die Satzung  
     beschlossen. 
      
     Stadtelhofen, …………………… 
 
     ................................................... 
     1. Bürgermeister 
 
 
 
4. Ausfertigung:   Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
     Stadtelhofen, …………………… 
 
     ................................................... 
     1. Bürgermeister 
 
 
 
5. Bekanntmachung:    Der Satzungsbeschluss wurde gem. § 10 Abs. 3  
     BauGB am  03.05.2019 ortsüblich bekannt gemacht. 
     Die Satzung ist damit rechtskräftig. 
      
     Stadtelhofen, …………………… 
 
     ................................................... 
     1. Bürgermeister 
 

 

Planung/Entwurf: 
 
Bernhard Bauernschmitt 
Staatl. geprüfter Bautechniker 
Löhlitz 57, 91344 Waischenfeld  ………………………………………… 
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Anpflanzung von Hecken/Gehölze
Die Gehölze sind im Abstand von 1,50 - 2,00 m zu pflanzen.
In Pflanzrichtung unregelmäßig um 0,50 - 1,00 m versetzt.
Folgende Arten sind im Wechsel zu verwenden:
- Haselnuss
- Schlehe
- Weißdorn
- Felsenbirne
- Holunder
- Heckenrose

Verzicht auf jegliche Düngung
sowie chemischen Pflanzenschutz

Gemeinde Stadelhofen  -  Gemarkung Hohenhäusling
Teilfläche aus Flur Nr. 397 - Ausgleichsfläche
M. 1:1000
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Lageplan  M. 1:1000

Übersichtslageplan

Einbeziehung Innenbereich
Teilflächen aus Flur Nr. 12/1 und 10
Gemarkung Hohenhäusling

Ausgleichsfläche
auf Flur Nr. 397
Gemarkung Hohenhäusling


